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Signatur StAZH OS 35 (S. 407-408) 

Titel Abänderung der Verordnung über die Dienst- und 
Besoldungsverhältnisse des Lehrerpersonals der 
kantonalen Mittelschulen vom 10. Januar 1921. 

Ordnungsnummer  

Datum 28.01.1935 
 
[S. 407] Der Regierungsrat, 
nach Einsicht eines Antrages der Direktion des Erziehungswesens und des 
Erziehungsrates, 
beschließt: 
I. § 9, Absatz 2, der Verordnung über die Dienst- und Besoldungsverhältnisse des 
Lehrerpersonals der kantonalen Mittelschulen vom 10. Januar 1921 wird für die Dauer 
der außerordentlichen Finanzmaßnahmen wie folgt abgeändert: Bei Unterrichtsstunden 
von 50 Minuten Dauer beträgt die Pflichtstundenzahl vollbeschäftigter Lehrer 22 % bis 
25 %, bei der Lektionsdauer von 40 Minuten (Kurzstunden) 24 % bis 28 % Lektionen 
wöchentlich. // [S. 408] 
II. Diese Abänderung tritt auf 16. April 1935 in Kraft. 
III. Publikation in Amtsblatt und Gesetzessammlung. 
 
Zürich, den 28. Januar 1935. 
 
Im Namen des Regierungsrates, 
Der Präsident: Der Staatsschreiber: 
Dr. K. Hafner. Paul Keller. 
 
Vorstehender Verordnung wird die Genehmigung erteilt. 
 
Zürich, den 28. Januar 1935. 
 
Im Namen des Kantonsrates, 
Der Präsident: Der Sekretär: 
Kägi. Dr. W. Roth. 
 
 
[Transkript: OCR (Überarbeitung: jsn)/25.09.2015] 

© by Staatsarchiv des Kantons Zürich 2016 

http://www.staatsarchiv.zh.ch/query

